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Working Holiday 

Wen betrifft dieses Merkblatt? 

 
Deutschland hat mit Argentinien, Australien, Neuseeland, Japan, der Republik Korea, der 
Sonderverwaltungsregion Hongkong, Taiwan, Chile, Israel, Brasilien und Uruguay Vereinbarungen 
bzw. gemeinsame Erklärungen über "Working Holiday"-Aufenthalte und mit Andorra und Kanada zur 
Jugendmobilität (Youth Mobility Agreement) geschlossen.  
 
Die Programme sollen jungen Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren (bzw. bei Kanada bis 35 Jahren, 
bei Republik Korea bis 34 Jahren) die Möglichkeit geben, Einblick in Kultur und Alltagsleben des jeweils 
anderen Landes zu erhalten. Der Aufenthalt kann auch persönliche Erfahrungen vermitteln, um sich 
anschließend für die Aufnahme eines Studiums in Deutschland zu entscheiden. Sie ermöglichen 
Aufenthalte von bis zu zwölf Monaten. Zur ergänzenden Finanzierung des Aufenthalts können 
Ferienjobs angenommen werden. Es ist nicht gestattet, mit unterhaltsberechtigten 
Familienmitgliedern zu reisen, wenn diese über keinen eigenen Aufenthaltstitel für Deutschland 
verfügen. 
 
Australische, kanadische, neuseeländische, japanische und israelische Staatsangehörige können die 
erforderlichen Aufenthaltstitel nach der Einreise bei der zuständigen Ausländerbehörde in 
Deutschland beantragen. Andorranische, Argentinische, chilenische und uruguayische 
Staatsangehörige können den Aufenthaltstitel bei jeder deutschen Auslandsvertretung beantragen.  
Andere Staatsangehörige sollen die deutsche Auslandsvertretung im Heimatland kontaktieren. 
 
Andorranische, Argentinische, chilenische und uruguayische Staatsangehörige können für 
Deutschland nur einmalig ein Working Holiday Visum erhalten und müssen in guter gesundheitlicher 
Verfassung sein. 
 
Argentinischen Staatsangehörigen wird mit einem Working Holiday Visum gestattet, als beiläufige 
Aktivität ihrer Ferien zum Zwecke der Ergänzung der Reisemittel einer Beschäftigung von insgesamt 
sechs Monaten nachzugehen, die sowohl als bei einem als auch bei mehreren Arbeitgebern in Voll- 
oder Teilzeit erfolgen kann. Außerdem können sie einen oder mehrere Aus- und Fortbildungskurse von 
insgesamt bis zu sechsmonatiger Dauer besuchen. 
 
Andorranischen, Chilenischen und Uruguayischen Staatsangehörigen wird mit einem Working Holiday 
Visum gestattet, als beiläufige Aktivität ihrer Ferien zum Zwecke der Ergänzung der Reisemittel einer 
Erwerbstätigkeit (Beschäftigung in Vollzeit- oder Teilzeit oder selbständige Tätigkeit) nicht länger als 
sechs Monate für denselben Arbeitgeber nachzugehen, die nach sechs Monaten bei einem oder 
mehreren anderen Arbeitgebern fortgesetzt werden kann. Außerdem können sie einen oder mehrere 
Aus- und Fortbildungskurse von insgesamt bis zu sechsmonatiger Dauer besuchen. 
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1. Lesen Sie die nachfolgenden Hinweise und die Dokumentenliste sorgfältig durch. 

2. Stellen Sie dann bitte Ihre Antragsunterlagen zusammen. 

3. Buchen Sie einen Termin in der Kategorie „Working Holiday Visa“. 

4. Bitte sortieren Sie Ihre Unterlagen in der angegebenen Reihenfolge. 

Bitte beachten Sie: 
- Die Visastelle kann aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens und der Gleichbehandlung aller 

Antragsteller nur Anträge in der erbetenen Form zur Bearbeitung annehmen. 
- Das Einreichen unvollständiger Unterlagen kann zur Ablehnung führen. 
- Das Interview-Gespräch (Abgabe der Unterlagen) kann nur in den folgenden Sprachen statt-

finden: Deutsch, Lettisch, Englisch und Russisch. Bei Bedarf müssen Sie mit einem Übersetzer 
erscheinen. 

- Unaufgefordert übersandte Unterlagen können Ihrem Visumantrag nicht zugeordnet wer-
den. 

- Alle Unterlagen, Merkblätter und Antragsformulare der Botschaft sind kostenlos. 
- Alle Informationen zum Antragsverfahren finden Sie auf der Internetseite der Botschaft 
- Bitte sehen Sie von Sachstandsanfragen ab. Sachstandsanfragen beschleunigen das Visum-

verfahren nicht. 
 
 

Welche Unterlagen sind vorzulegen? 

 

1 Antrag 

☐ ein Visumantrag ausgefüllt in deutscher 
oder englischer Sprache 

Das Antragsformular erhalten Sie kostenlos 
auf der Homepage der Botschaft. Wir empfeh-
len die Nutzung des VIDEX-Systems zum elekt-
ronischen Ausfüllen des Antrags: https://vi-
dex.diplo.de/videx/visum-erfassung/videx-
langfristiger-aufenthalt  

☐ Zusatzangaben zur Erreichbarkeit und Ver-
tretung 

Das Formular finden Sie auf unserer Webseite. 

☐ Belehrung  Das Formular finden Sie auf unserer Webseite. 

2 Reisedokument 

☐ Reisepass 
UND 
eine nicht beglaubigte Kopie aller Seiten mit 
Eintragungen 

Der Pass muss mindestens zwei leere Seiten 
aufweisen und innerhalb der vorangegange-
nen zehn Jahre ausgestellt sein. 
Der Pass verbleibt nicht in der Botschaft wäh-
rend des Visumverfahrens und muss nur bei 
der Visumbeantragung und später zur Visie-
rung vorgelegt werden. 

3 Legaler Aufenthalt im Schengen Raum 

☐ gültige Aufenthaltserlaubnis für ein Schengen-Land und eine nicht beglaubigte Kopie 
ODER 
Nachweis (Einreisestempel im Pass), dass die Einreise in den Schengen-Raum nicht vor über 
90 Tagen erfolgte 

4 Passbild 

☐ ein aktuelles biometrisches Passbild Das Lichtbild muss bestimmten Anforderun-
gen entsprechen. Bitte kleben Sie das Foto 
nicht auf. 

  

http://www.riga.diplo.de/termin
http://www.riga.diplo.de/visa
https://videx.diplo.de/videx/visum-erfassung/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx.diplo.de/videx/visum-erfassung/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx.diplo.de/videx/visum-erfassung/videx-langfristiger-aufenthalt
https://riga.diplo.de/blob/2485232/05c7383a86cb3b47126bb91dce80e4bb/zusatsangaben-zur-erreichbarkeit-und-vertretung-data.docx
https://riga.diplo.de/resource/blob/2743598/2421a5673c1745545419bd30f96c65b7/belehrung-fuer-teilnehmende-an-einem-ferienarbeitsaufenthalts-oder-jugendmobilitaetsabkommen-data.pdf
https://riga.diplo.de/lv-de/service/05-visa-und-einreise/-/2485228
https://riga.diplo.de/lv-de/service/05-visa-und-einreise/-/2485228


5 Motivationsschreiben 

☐ individualisiertes und unterschriebenes Mo-
tivationsschreiben 

Aus dem Motivationsschreiben soll ersichtlich 
sein, dass in erster Linie beabsichtigt wird, in 
Deutschland Ferien zu verbringen und in die-
sem Rahmen zur Unterstützung der Finanzen 
zeitweise zu arbeiten. 

6 Lebenslauf 

☐ Lückenloser Lebenslauf in deutscher oder 
englischer Sprache 

Fassen Sie im Lebenslauf alle bisherigen Tätig-
keiten, Ausbildungen und Abschlüsse bis zum 
aktuellen Bewerbungsdatum in einer Tabelle 
zusammen. 

7 Finanzmittel 

☐ 1.326 € (442 € monatlich für die ersten drei 
Monate) 
PLUS 
1.000 € (für das Rückflugticket) 
PLUS 
1.140 € (380 € monatlich für die ersten drei 
Monate für die Deckung der Unterkunftskos-
ten) 
 

Die nachzuweisenden Finanzmittel (min. 
2.326 €) müssen sich auf eigenem Konto 
(nicht von Dritten!) und seit mindestens 90 
Tagen vor Antragstellung befinden. Der Nach-
weis erfolgt in Form der Kontoauszüge der 
letzten drei Monate vor Antragstellung (ggf. 
mit entsprechendem Eurogegenwert und 
Übersetzung, falls nicht in deutscher oder 
englischer Sprache) oder durch ein deutsches 
Sperrkonto oder durch eine förmliche Ver-
pflichtungserklärung gem. §§ 66-68 Auf-
enthG. 
Die Unterkunftskosten können ebenfalls 
durch Kontoauszüge oder durch ein deut-
sches Sperrkonto, eine Verpflichtungserklä-
rung oder ein unterschriebenes Einladungs-
schreiben mit Bestätigung, dass für einen an-
gegebenen Zeitraum unentgeltlich gewohnt 
werden darf, nachgewiesen werden. 
Bei Buchung eines Hotels o. ä. für die ersten 
drei Monate muss entweder die Bestätigung 
über die bereits erfolgte Zahlung oder der 
Nachweis über die finanziellen Mittel, die Un-
terkunft nach Ankunft bezahlen zu können, 
vorgelegt werden. 

7 Polizeiliches Führungszeugnis 

☐ Führungszeugnis (im Original und eine nicht 
beglaubigte Kopie) 

Gilt nur für argentinische Staatsangehörige. 
Für die Zeit in Argentinien kann das Füh-
rungszeugnis hier online beantragt werden. 
Das polizeiliche Führungszeugnis muss die 
letzten drei Jahre abdecken. 

8 Unfall- und Krankenversicherung 

☐ Nachweis des Unfall- und Krankenversiche-
rungsschutzes (im Original und eine nicht be-
glaubigte Kopie) 

Die Versicherung soll die Krankenhausbe-
handlung und Rücktransport im Krankheits- 
oder Todesfall abdecken und für den kom-
pletten Aufenthaltszeitraum in Deutschland 
gültig sein. Die Übernahme der Kosten muss 
durch Vorlage der Versicherungsbedingungen 
nachgewiesen werden. 
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9 Nachweis der Unterkunft 

☐ Nachweis der Unterkunft in Deutschland für 
die erste Zeit mit vollständiger Adressenan-
gabe (zB Mietvertrag, Hotelreservierung, Ein-
ladungsschreiben) 

Im Falle eines Einladungsschreibens (vom Ein-
lader unterschrieben) soll zusätzlich eine Ko-
pie des Personalausweises (Vor- und Rück-
seite) oder Passkopie mit Meldebestätigung 
des Einladers vorgelegt werden. Bei nicht 
deutschem Pass soll noch eine Kopie des 
deutschen Aufenthaltstitels beigefügt wer-
den.  

10 Visumsgebühr 

☐ 75,00 € zu zahlen per Kreditkarte (Master Card / Visa) oder in bar 

Die Botschaft behält sich vor, im Einzelfall weitere Unterlagen anzufordern. 

 
Bearbeitungsdauer bei Vorlage aller Dokumente beträgt etwa ein bis zwei Wochen, in Einzelfällen 
auch kürzer oder länger. 
 
Falls sich im Laufe Ihres Visumverfahrens Rückfragen an Sie ergeben sollten oder zusätzliche Unterla-
gen vorgelegt werden müssten, würde die Visastelle sich selbstverständlich unaufgefordert direkt an 
Sie wenden. 


